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Rückmeldung zum 1.Erlass: Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den 
Zivilschutz (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung

Suissedigital ist der Dachverband der Schweizer 
Telekommunikationsnetzunternehmen und vertritt die Interessen von ca. 
180 privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmen 
verschiedener Grösse, die lokal, regional oder landesweit 
Telekommunikationsinfrastrukturen (Fest- und Mobilfunknetze) betreiben 
und darüber verschiedene Fernmeldedienste erbringen. Unser grösstes 
Mitglied ist die Sunrise GmbH, die als grösstes privates 
Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz ein eigenes 
konzessioniertes Mobilfunknetz betreibt (nachfolgend «Sunrise»), das auch 
andere Mitglieder von Suissedigital zur Vermarktung von 
Mobilfunkdienstleistungen nutzen. Unsere Stellungnahme erfolgt in 
Abstimmung mit Sunrise und äussert sich zur geplanten Einführung von Cell 
Broadcast zur Verbreitung von dringlichen Warnungen und Alarmierungen 
im Rahmen der vom BABS angestrebten Multikanalstrategie. Die konkrete 
Ausgestaltung von Cell Broadcast soll später in Zusammenarbeit mit dem 
BAKOM in der Verordnung über Fernmeldedienste (FDV) geregelt werden.

Wir erachten die Multikanalstrategie als sinnvoll und sind zusammen mit 
unserem Mitglied Sunrise offen für die Einführung eines effizienten und 
kostensparenden Cell-Broadcast-Dienstes auf dem Verordnungsweg, um 
Push-Warnmeldungen an Smartphones in einem bestimmten 
Gefahrengebiet bzw. in den entsprechenden Funkzellen abzusetzen. Wir 
teilen die Ausführungen im Erläuterungsbericht zu Cell Broadcast 
größtenteils. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung möchten wir bereits 
an dieser Stelle auf folgende wichtige Punkte hinweisen, damit Cell 
Broadcast als neuer, effizienter und verlässlicher Warn- und 
Alarmierungskanal umgesetzt werden kann:
•Es soll eine zentrale Stelle schweizweit für die Übermittlung und das 
Auslösen von Warnungen und Alarmierungen mittels Cell Broadcast 
gegenüber den Mobilfunkkonzessionärinnen zuständig sein. Mit anderen 
Worten, nur eine Alarmzentrale soll befugt sein, den Dienst auszulösen;
•Das Verfahren zur Auslösung von Cell Broadcast soll möglichst 
standardisiert sein, insbesondere was die möglichen Warninhalte und 
Informationen sowie die entsprechenden Verbreitungsgebiete (Funkzellen) 
betrifft.

Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Bemerkungen in die weitere 
Ausarbeitung des Projektes einbeziehen. Für Fragen dazu stehen wir Ihnen 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Anhang
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